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Internationales Ühereinkommen 
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 

unterzeichnet in Paris, am 2. Dezemher 1961 

DIE VERTRAGSSTAATEN -
Überzeugt von der Bedeutung, die dem Schutz der Pflan .. 

zenziichtungen sowohl für die Entwicklung der Landwirtschaft 
in ihrem_ Hoheitsgebiet ais auch für die Wahrung der lnter­
essen der Ziichter zukommt, 

In der Erkenntnis, daB die Zuerkennung und der Schutz 
des Züchterrechts auf diesem Gebiet besondere Probleme auf. 
werf en, und insbesondere, daB die Erf ordernisse des offent­
lichen. lnteresses der freien Ausübung eines solchen Rechts 
Beschrankungen auferlegen konnen, 

In der Erwagung, daB es hochst wünschenswert ist, daB 
diese Probleme, Ùenen sehr viele Staaten herechtigte Beùeu­
tung heimessen, von jedem dieser Staaten nach einheitlichen 
und klar umrissenen Grundsatzen gelost werden, 

In <lem Bestrehen, iiber diese Grundsatze eine Überein .. 
kunft zu erzielen, die geeignet ist, den Beitritt weiterer Staaten, 
die das gleiche Anliegen haben, herbeizuführen -

Haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

(1) Zweck dieses Ühereinkommens ist es, dem Züchter
einer neuen Pflanzensorte oder seinem Rechtsnachf olger ein 
Recht znzuerkennen und zu sichern; der lnhalt und die Art 
der Ausübung dieses R�chts werden nachstehend festgelegt. 
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(2) Die Vertragsstaaten dies es Obereinkommens, im fol­
genden ais Verbandsstaaten bezeichnet, hilden untereinander 
einen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen. 

(3) Ais Sitz des Verbands und seiner standigen Organ�
wird Genf hestimmt. 

Artikel 2 

(1) Jeder Verbandsstaat kann das in diesem Ohereinkom­
men vorgesehene Züchterrecht durch die Gewahrung eines 
hesonderen Schutzrechts oder eines Patents zuerkennen. Je­
doch darf ein Verhandsstaat, dessen innerstaatliches Recht 
den Schutz in diesen beiden Formen zula8t, nur eine von 
ihnen für dieselhe hotanische Gattung oder Art vorsehen. 

(2) Das Wort Sorte umfa8t im Sinne dieses Ohereinkom­
mens alle Zuchtsorten, Klone, Linien, Stamme und Hybriden, 
die so angebaut werden konnen, dass sie dem Artikel 6 Ah­
satz 1 Buchstahen c) und d) entsprechen. 

Artikel 3 

(1) Natürliche und juristische Personen, die ihren Wohn­
sitz oder Sitz in einem Verhandsstaat haben, genieBen in den 
anderen Ve1·handsstaaten in hezug auf die Zuerkennnung und 
den Schutz des Züchterrechts die Behandlung, die nach den 
Rechtsvorschriften dieser Staaten deren eigene Staatsange­
horige gegenwartig oder künftig genie.Ben, und zwar unhe­
schadet der in diesem Oherei�kommen besonders vorgesehe­
nen Rech te und unter dem Vorbehalt, daB sie die Bedingungen 
und Formlichkeiten erfüllen, die den eigenen Staatsangehori­
gen auf erlegt werden. 

(2) Angehorige cler Verbandsstaaten, die weder ihren
Wohnsitz noch ihren Sitz in einem dieser Staaten hahen, ge­
nieBen ehenf"alls die gleichen Rechte, sofern sie den Ver-· 
pflichtungen naclikommeri, die ihnen gegebenenfalls auferlegt 
werden, um. die Prüfung der von ihnen gezüchteten neuen 
Sorten und die OLerwachung ihrer Vermehrung zu ermog­
lichen. 

4 



Artikel 4 

(1) Dieses Ühereinkommen ist auf aile hotanischen Gat­
tungen und Arten anwendhar. 

(2) Die Verhandsstaaten verpflichten sich, alle MaBnahmen
zu treff en, die notwendig sind, um dies es Obereinkommen 
allmahlich auf eine moglichst grolle Anzahl von botanischen 
Gattungen und Arten anzuwenden. 

(3) Jeder Verbandsstaat wendet dieses Übereinkommen.,

sobald es für sein Hoheitsgebiet in Kraft tritt, auf mindestens 
fünf der Gatttingen an, die in der dem Ühereinkommen hei­
gefügten Liste auf geführt sind. 

Er verpflichtet sich au8erdem, <lieses Ohereinkommen in­
nerhalh f olgen<ler Fristen nach lnkrafttreten für sein lloheits­
gebiet auf weitere Gattungen der Liste wie folgt anzuwenden: 

a) binnen drei Jahren auf mindestens zwei Gattungen;
b) hinnen sechs Jahren auf mindestens vier Gattungen;
c) hinnen acht J ahren auf alle in der Liste auf geführten
. Gattungen.

(4) Bezüglich der in <lieser Liste nicht aufgeführten Gat­
tungen und Arten kann jeder Verhandsstaat, der eine dieser 
Gattungen oder Arten schützt, entweder diesen Schutz auf 
Angehorige der Verhandsstaaten, die diese Gattung ode� Art 
schützen� sowie auf natürliche oder juristische Personen, die 
ihren Wohnsitz oder Sitz in einem dieser Staaten haben, 
heschranken oder diesen Schutz auf Angehorige anderer Ver• 
handsstaaten oder der �iitgliedstaaten des Pariser Verhands 
zum Schutz des gewerhlichen Eigentums sowie auf natürliche 
oder juristische Personen ausdehnen, die ihren Wohnsitz oder 
Sitz in einem dieser Staaten hahen. 

(5) Jeder Verbandsstaat kann hei der Unterzeichnung
dieses Ühereinkommens oder hei der Hinterlegung seiner 
Ratifikations• oder Beitrittsurkunde erklaren, daB er hezüg­
lich des Schutzes von Pflanzenziichtungen die Artikel 2 und 3 
der Pariser Verbandsühereinkunft zum Schutz des gewerh­
lichen Eigentums anwcndet. 
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Artikel 5 

(1) Das dem Züchter einer neuen Pflanzensorte oder

seinem Rechtsnachfolger gewahrte Recht hat die Wirkung, 

daB seine vorherige Zustimmung erforderlich ist, um genera­

tives oder vegetatives Vermehrungsmaterial dieser neuen Sorte 

ais solches zum Zweck des gewerbsmiiBigen Ahsatzes zu er­

zeugen, feilzuhalten oder gewerbsmaBig zu vertreihen. Zu 
dem vegetativen Vermehrungsmaterial gehoren auch ganze 

Pflanzen. Das Recht des Züchters erstreckt sich auf Zier­

pflanzen oder deren Teile, die iihlicherweise nicht zu Ver­

mehrungszwecken gewerbsmassig vertrieben werden, falls sie 

ais Vermehrungsmaterial zur Erzeugung von Zierpflanzen 

oder Schnitthlun1en gewerbsmassig verwendet werden. 

(2) Der Züchter oder sein Recl1tsnachfolger kann seine

Zustimmung von Iledingungen abhangig machen, die er f est­

legt. 

(3) Die Zustimmung des Züchters oder seines Rechtsnach­

folgers ist nicht erf orderlich, wenn die neue Sorte ais Aus­

gangsmaterial für die Schaffung weiterer neuer Sorten ver­

wendet wird und diese gewerhsmaBig vertriehen werden. Da .. 

gegen ist die Zustimmung erf orderlich, wenn die neue Sorte 

für die gewerhsmaBige Erzeugung einer anderen Sorte fort­

laufend verwendet werden muB. 

(4) J eder Verhandsstaat kann in seinem innerstaatJichen

Recht oder in hesonderen Abmachungen im Sinne des Arti­

kels 29 den Züchtern für Lestimmte Lotanische Gattungen 

oder Arten ein Recht gewahren, das über das in Absatz 1 

bezeichnete hinausgeht und sich inshesondere bis auf das 

gewerbsmaflig vertriebene Erzeugnis erstrecken kann. Ein Ver­

handsstaat, der ein solches Recht gewal1rt, kann dieses auf 
Angehorige der Verbandsstaaten, die ein gleiches Recht 

gewahren, sowie auf natürliche und juristische Per�onen 

beschranken, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem dieser 

Staaten hahen. 
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Artikel 6 

(l} Der Züchter einer neuen Sorte o<ler sein Rechtsnach­
folger genieBt den in diesem Übereinkommen vorgesehenen 
Schutz, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die neue Sorte mu8 sich ohne Rücksicht darauf, oh das
Ausgangsmaterial, aus dem sie entstanden ist, künstlichen
oder na türlichen Ursprungs ist, durch ein oder mehrere
wichtige l\lerkmale von jeder anderen Sorte deutlich
unterscheiden lassen, deren Vorhandensein im Zeitpunkt
der AnmeÏdung des Schutzrechts allgemein hekannt ist.
Diese Offenkundigkeit kann auf Grond verschiedener
Tatsachen festgestel.lt werden, beispielsweise durch he­
reits laufenden Anbau oder gewerbsmaBigen Vertrieh,
bereits erfolgte oder eingeleitete Eintragung in ein amt­
liches Sortenregister, Anhau in einer Vergleichssammlung
oder genaue Ileschreibung in einer Veroffentlichung.

Die l\ferkmale, die es ermoglichen, eine neue Sorte
zu hestimmen und zu unterscheiden, konnen morpholo•
gischer oder physiologischer Art sein. ln allen Fâllen
muB man sie genau beschreihen und erkennen konnen.

b) Die Tatsache, daB eine Sorte hereits versuchsweise ange­
haut, zur Eintragung in ein amtliches Register vorgelegt
oder in ein solches eingetragen worden ist, kann ihrem
Züchter oder seinem Rechtsnachfolger nicht entgegen­
gehalten werden.

Die neue Sorte <larf in dem Zeitpunkt, in dem das 
Schutzrecht in einem Verhandsstaat angemeldet wird, 
noch nicht mit Zustimmung des Züchters oder seines 
Rechtsnachfolgers im Hoheitsgebiet dieses Staates oder 
seit mehr ais vier Jahren im Hoheitsgehiet eines anderen 
Staates feilgehalten oder gewerbsma.Big vertriehen wor• 
den sein. 

c) Die neue Sorte muB hinreichend homogen sein; dahei ist
den Besonderheiten ihrer generativen oder vegetativen
V ern1ehrung Reclinung zu tragen.
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d) Die neue Sorte muB in ihren wesentlichen l\Ierkmalen

bestandig sein, d. h. nach ihren aufeinanderf olgenden Ver­

mehrungen oder, wenn der Züchter einen hesonderen
Vermehrungszyklus f estgelegt hat, am Ende eines je den
Zyklus weiterhin ihrer Beschreihung entsprechen.

e) Die neue Sorte muB eine Sortenhezeichnung erhalten, die
dem Artikel 13 entspricht.

(2) Die Gewahrung des Schutzes für eine neue Sorte darf
nur von den vorstehenden Voraussetzungen ahhiingig gemacht 
werden; der Züchter oder sein Rechtsnachf olger muB jedoch 
den im innerstaatlichen Recht eines jeden Staates vorges_ehenen 
Formlichkeiten einschlieGlich der Zahlung der Gebühren ge­
nügt haben. 

Artikel 7 

(1) Der Schutz wird nach einer Prüf ung der nenen Sorte
auf die· in Artikel 6 festgelegten l\.lerkmale gewahrt. Di.ese 
Prüfung muB der einzelnen Lotanischen Gattung o<ler Art 
unter Berücksichtigung ihres iiblichen Vermehrungssystems 
angepaBt sein. 

(2) Für die Prüfung konnen die zustandigen Behorden
eines jeden Staats von dem Züchter oder seinem Rechtsnach• 
fo)ger alle notwendigen Auskünf te und Unterlagen sowie das 
erforderliche Pflanz- oder Saatgut verlangen. 

(3) ln der Zeit von der Hinterlegung des Antrags auf
Schutz einer neuen Sorte his zur Entscheidung iiher diesen 
Antrag kann jeder Verhandsstaat MaBnahmen zum Schutz des 
Züchters oder seines Rechtsnachf olgers gegen mi.Bhriiuch­
liches Verhalten Dritter tref f en. 

Artikel 8 

(1) Das dem Züchter einer neuen Sorte oder seinem
Rechtnachfo)ger erteilte Recht wird für eine hegrenzte Dauer 
gewahrt. Diese muB minùestens fünfzehn J ahre hetragen. Für 
Pflanzen wie Reben., Obstbaume und ihre Unterlagen, Wald­
und Zierhiiume betragt die lVIindestdauer achtzehn J ahre. 
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(2) Die Dauer des Schutzes in einem Verhandsstaat lauft
vom Zeitpunkt der Erteilung des Schutzrechts an. 

(3) Jeder Verbandsstaat kann eine langere Schutzdauer
ais die oben angegebene vorsehen und für hestimmte Pflanzen­
gruppen die Schutzdauer verschieden festsetzen, um inshe• 
sondere den Erfordernissen der Regelung über die Erzeugung 
und den Vertrieb von Saat- und Pflanzgut Rechnung zu tragen. 

Artikel 9 

Die freie Ausiihung des dem Züchter oder seinem Rechts• 
nachfolger gewahrten ausschlieBlichen Rechts darf nur aus_ 
Griinden des offentlichen lnteresses heschrankt werden. 

Erfolgt diese Beschrankung zu dem Zweck, die Verbrei­
tung der neuen Sorten sicherzustellen., so hat der betreffende 
Verhandsstaat alle notwendigen MaBnahmen zu treffen, damit 
der Züchter oder sein Rechtsnachf olger eine angemessene 
Vergütung erhalt. 

Artikel 10 

(1) Das Recht des Ziichters wird nach l\faBgabe des inner­
staatlichen Rechts eines jeden Verhandsstaats für nichtig er­
klart, wenn sich herausstellt, da8 die in Artikel 6 Ahsatz 1 
Buchstahen a) und b) festgelegten Voraussetzungen hei der 
Erteilung des Schutzrechts tatsiichlich nicht erfüllt waren. 

(2) Das Recht des Züchters oder seines Rechtsnachf olgers
wird auf gehohen, wenn er nicht in der Lage ist, der zustan­
digen Behorde das Vermehrungsmaterial vorzulegen, das ge­
stattet, die neue Sorte mit den im Zeitpunkt der Schutz­
erteilung für sie festgelegten morphologischen oder physio­
logischen �'.lerkmalen zu erlangen. 

(3) Das Recht des Züchters oder seines Rechtsnachfolgers
kann auf gehohen werden, 

a) wenn er der zustandigen Bel1orde innerhalh einer vorge­
schriehenen Frist und nach l\fahnung das Vermehrungs­
material, die Unterlagen und die Auskünfte, die zur
ûherwachung der neuen Sorte für notwendig erachtet
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werden, nicht vorlegt oder wenn er die Nachprüfung der 
zur Erhaltung der Sorte getroff enen l\Ia8nahmen nicht 
gestattet; 

b) wenn er nicht innerhalh der vorgeschriebenen Frist die

Gebühren entrichtet hat, die gegebenenf ails für die Auf­

rechterhaltung seiner Rechte zu zahlen sind.

(4) Aus anderen ais den in <liesem Artikel aufgeführten
Gründen kann weder das Recht des Züchters für nichtig er­
klart noch das Recht des Züchters oder seines Rechtsnach­
f olgers auf gehohen werden. 

Artikel 11

(1) Der Züchter o<ler sein Rechtsnachfolger kann den Ver•
bandsstaat wahlen, in dem er erstmalig den Schutz seines 
Rechts für eine neue Sorte bean tragt. 

(2) Der Züchter oder sein Rechtsnachfolger kann den
Schutz seines Rechts in anderen Verhandsstaaten heantragen, 
ohne ahzuwarten, bis ihm der Verhandsstaat der ersten An­
meldung ein Schutzrecht erteilt hat. 

(3) Der Schutz, der in verschiedenen Verbanùsstaaten von

natürlichen o<ler juristischen Personen heantragt wird, die 
sich auf dieses Obereinkommen heruf en konnen, ist unab­
hangig von dem Schutz, der für dieselhe neue Sorte in anderen 
Verhandsstaaten oder in Nichtverbandsstaaten erlangt wor­
den ist. 

Artikel 12 

(1) Hat der Züchter oder sein Rechtsnachfolger. eine
Schutzrechtsanmeldung für eine neue Sorte in einem der Ver­
handsstaaten vorschriftsmaBig hinterlegt, so geniesst er für 
die Hinterlegung in den anderen Verbandsstaaten wahrend 
einer Frist von zwolf l\fonaten ein Prioritatsrecht. Diese Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt der llinterlegung der ersten An­
meldung. Der Tag der Hinterlegung wird nicht in die Frist 
eingerechnet. 
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(2) Absatz (1) ist zugunsten der neuen Hinterlegung nur
anwendbar, wenn diese _ einen Antrag auE Schutz der Züch­
tung und die Beanspruchung der Prioritat der ersten Anmel­

dung enthalt und wenn hinnen drei A'lonaten die Unter1agen, 

aus denen diese Anmeldung hesteht, ahschriftlich vorgelegt 

werden; die Abschriften müssen von der Behorde beglaubigt 

sein, welche diese Anmeldung entgegengenommen hat. 

(3) Dem Ziichter oder seinem Rechtsnachfolger steht eine

Frist von vier Jahren nach ALlauf der Prioritatsfrist zur Ver­

fügung, um dem Verhandsstaat, bei dem ein Antrag auf Schutz 
nach l\faBgabe des Ahsatzes (2) hinterlegt worden ist, die nach 

den Gesetzen und sonstigen Vorschriften dieses Staats erfor­
derlichen erganzenden Unter]agen und das erf orderliche Ma­
te rial vorzulegen. 

( 4) Einer un ter den obigen Bedingungen vorgenommenen

llinterlegung konnen Tatsachen nicht entgegengehalten wer­

den, die innerhalb der Frist des Ahsatzes (1) eingetreten sind, 
wie etwa eine andere Hinterlegung, die Veroffentlichung des 

Gegenstands der An1neldung oder seine Benutzung. Diese Tat­

sachen konnen kein Recht zugunsten Dritter und kein person­

liches Besitzrecht begründen. 

Artikel 13 

(1) Eine neue Sorte ist mit e1ner Sortenhezeichnung zu

kennzeichnen. 

(2) Diese Sortenbezeichnung muB die Identifizierung der

neuen Sorte ermoglichen; sie darf inshesondere nicht aus­

schlie8lich aus Zahlen hestehen. 

· Die Sortenbezeichnung darf nicht geeignet sein, hinsicht­
lich der Alerkmale, des Werts oder der ldentitat der neuen 

Sorte oder der ldentitat des Züchters irrezuführen oder Ver­

wechslungen hervorzuruf en. Sie muB sich inshesondere von 

jeder Sortenbezeichnung unterscheiden, die in einem der Ver­

bandsstaaten bereits vorhandene Sorten derseILen botanischen 

Art oder einer verwanclten Art kennzeichnet. 
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(3) Der Züchter oder sein Rechtsnachfo1ger darf ais Sor­
tenbezeichnung für eine neue Sorte weder eine Bezeichnung 
hinterlegen, für die er in einem Verhandsstaat den den Fabrik-

. oder I-Iandelsmarken gewahrten Schutz für Erzeugnisse ge­
nieBt, die im Sinne des l\farkenrechts gleich oder gleichartig 
sind, noch eine mit dieser l\1arke verwechslungsfahige Bezeich­
nun�, es sei denn, er verpflichte sich, auE sein Recht aus der 
l\larke hei Eintragung der Sortenhezeichnung für die neue 
Sorte zu verzichten. 

Hinterlegt der Züchter oder sein Rechtsnachfolger gleich­
wohl die Sortenbezeichnung, so kaon er von ihrer Eintragung 
an f ür die oben hezeichneten Erzeugnisse nicht mehr ein 
Recht aus der Fabrik- oder Handelsmarke geltend machen. 

( 4) Die Sortenhezeichnung der neuen Sorte wird von dem
Züchter oder seinem Rechtsnachfolger bei der in Artikel 30 
vorgesehenen Ilehorde hinterlegt. Stellt sich heraus, daJl diese 
Sortenhezeich;.ung den Erfordernissen der vorstehenden Ah­
satze nicht entspricht, so verweigert die Behorde die Eintra­
gung und verlangt von <lem Züchter oder seinem Rechtsnach­
f olger, daB er innerhalh einer vorgeschriehenen .Frist eine
andere Sortenhezeichnung vorschlagt. Die Sortenbezeichnung 
wird gleichzeitig mit der Erteilung des Schutzrechts gemaB 
Artikel 7 eingetragen. 

(5) Eine neue Sorte darf in den Verhandsstaaten nur unter
derselhen Sortenhezeichnung angemeldet werden. Die für die 
Erteilung des Schutzrechts zustandige Behorde eines jeden 
Staates ist verpflichtet, die so hinterlegte Sortenhezeichnung 
einzutragen, sofern sie nicht feststellt, daB diese Sortenbe­
zeichnung in ihrem Staat ungeeignet ist. ln diesem Fall• kann 
die Behorde von dem Züchter oder seinem Rechtsnachfolger 
verlangen, da8 er eine Ühersetzung der ursprünglichen Sorten­
hezeichnung vorschlagt. 

(6) Wird eine Sortenbezeichnung für eine neue Sorte bei
der zustandigen Behorde eines Verbandsstaats binterlegt, so 
teilt diese sie dem in Artikel 15 vorgesehenen Verhandshüro 
mit; dieses unterrichtet die zustanJigen Behorden der anderen 
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Verhandsstaaten. Jeder Verhandsstaat kann <lem mitteilenden 
Staal seine · etwaigen Einwendungen über das Verhandsbüro 
zugehen lassen. 

Die zustandige Behorde eines jeden Verhandsstaats teilt 
dem Verhandsbüro jede Eintragung einer Sortenhezeichnung 
f ür eine neue Sorte und jede V erweigerung einer Eintragung 
mit; das Verhandshüro unterrichtet die zustandigen Behorden 
der anderen Verbandsstaaten. Die Eintragungen werd�n durch 
das Verbandsbüro auch den l\litgliedstaaten des Pariser Ver• 
bands zum ScJiutz des gewerhlichen Eigentums zur Kenntnis 
gehracht. 

(7) Wer in einem der Verbandsstaaten Vermehrungsmate­
rial einer neuen Sorte f eilhalt oder gewerbsmallig vertreiht, ist 
verpflichtet, die Sortenhezeichnung dieser neuen Sorte auch 
nach Ahlauf des Schutzes dieser Sorte zu henutzen, sofern 
nicht gemaB Ahsatz (10) iiltere Rechte dieser Benutzung ent• 
gegenstehen. 

(8) Von dem Tage an, an welchem <lem Züchter oder
seinem Rechtsnachfolger in einem Verbandsstaat ein Schutz­
recht erteilt worden ist, gilt f olgendes: 

a) Die Sortenhezeichnung der neuen Sorte darf in keinem
Verbandsstaat ais Sortenhezeichnung einer anderen Sorte
derselhen hotanischen Art oder einer verwandten Art
benutzt werden;

b) die Sortenhezeichnung der neuen Sorte wird ais Gattungs­
hezeichnung für diese Sorte angesehen. Daher kann vor­
hehaltlich des Absatzes (10) in einem Verbandsstaat
niemand eine mit der Sortenbezeichnung der neuen Sorte
identische oder verwechslungsfahige Bezeichnung zur
Eintragung ais Fahrik- oder Handelsmarke für gleiche
oder gleichartige Erzeugnisse im Sinne des l\larkenrechts
anmelden oder Markenschutz erhalten.

(9) Für ein und dasselhe Erzeugnis darf der Sortenbe­
zeichnung der neuen Sorte eine Fahrik- oder Handelsmarke 
hinzugefügt werden. 

13 



(10) Altere Rechte Dritter an Zeichen, die zur Unter­
scheidung ihrer Erzeugnisse oder ihres Unternehmens dienen, 
hleiben unherührt. Wird die Benutzung der Sortenhezeichnung 
einer neuen Sorte einer Person, die gemaB Artikel 7 zu ihrer 

Benutzung verpflichtet ist, auf Grund eines alteren Rechts 
untersagt, so verlangt die zustandige Behorde in diesem Fall 
von dem Züchter oder seinem Rechtsnachfolger, daB er eine 
andere Sortenbezeichnung für die neue Sorte vorschlagt. 

Artikel 14 

(1) Das dem Zi.ichter nach <lem Obereinkommen gewahrte
Recht ist unabhangig von den l\faBnahmen, die in jedem Ver­
handsstaat zur Regelung der Erzeugung, der Üherwachung 
und des gewerbsmafligen Vertriehs von Saat- und Pflanzgut 
getroffen werden. 

(2) J edoch muB bei diesen l\faflnahmen soweit wie moglich
vermieden werden, <lall die Anwendung dieses Übereinkom­
mens behindert wird. 

Artikel 15 

Die standigen Organe des Verbandes sind 
a) der Rat;
b) das Generalsekretariat, das ais Büro des lnternationalen

Verhands zum Schutz von Pflanzenziichtungen hezeichnet
wird. Dieses Büro steht un ter der Oherauf sicht der
Schweizerischen Eidgenossenscbaft.

Artikel 16 

(1) Der Rat hesteht aus den Vertretern der Verhands­
staaten. Jeder Verbandsstaat ernennt einen Vertreter für den 
Rat und einen Stellvertreter. 

(2) Den Vertretern oder Stellvertretern konnen l\litarbei­
ter oder Berater zur Seite stehen. 

(3) Jeder Verban<lsstaat hat im Rat eine Stimme.
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Artikel 17 

(1) Die Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet,
aber noch nicht ratifizi.ert haben, werden ais Beobachter zu 
den Sitzungen des Rats eingeladen. Ihre Vertreter hahen 
beratende Sti1nme. 

(2) Zu diesen Sitzungen konnen auch andere Beohachter
oder Sach verstandige eingeladen werden. 

Artikel 18 

(1) Der Rat wahlt aus seiner �Iitte einen Priisidenten und
einen Ersten ,rizeprasi<lenten. Er kann weitere Vizeprasi<len­
ten wiihlen. Der Erste Vizeprasident vertritt von Rechts wegen 
den Prasidenten hei Verhinderungen. 

(2) Die Amtszeit des Prasidenten hetragt drei Jahre.

Artikel 19 

(1) Der Rat tritt auf Einberufung durch seinen Prasi­
denten zusammen. 

(2) Er hait einmal jahrlich eine ordentliche Tagung ah ..
Aullerdem kann der Prasident von sich aus den Rat einbe­
rufen; er hat ihn hinnen drei �1onaten einzuherufen, wenn 
mindestens ein Drittel der Verhandsstaaten dies beantragt. 

Artikel 20 

{l) Der Rat legt seine Geschaftsordnung fest. 

(2) Er legt nach Anhorung der Regierung der Schweize-
,. 

iischen Eidgenossenschaft die Verwaltungs- und Finanzord• 
nung des Ver bands f est. Dié Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft sorgt für ihre Durchführung. 

(3) Diese Ordnungen und ihre etwaigen .Anderungen be­
dürf en zu ihrer Annahme einer Dreiviertelmehrheit der Ver­
bandss ta a ten. 
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Artikel 21 

Der Rat hat folgende Aufgaben: 

a) Er prüf t MaBnahmen, die geeignet sind, den Bestand

des Verhands sicherzustellen und seine Entwicklung zu

fordè'rn.

b) Er prüft den jahrlichen Bericht über die Tatigkeit des
Ver bands und stell t das Programm für dessen künftige

Arbeit auf.

c) Er erteilt deµi Generalsekretâr, dessen Befugnisse in
Artikel 23 f estgelegt sind, alle erforderlichen Richtlinien
einscl1lieBlich derjenigen, welche die VerLindung mit den
innerstaatlichen Behorden hetreffen.

d) Er prüft und genehmigt den Haushaltsplan des Verhands

und setzt gemal3 Artikel 26 den Beitrag eines jeden l\fit­

gliedsstaats fest.

e) Er prüft und genehmigt die vom Generalsekretar vorge­
legten Ahrechnungen.

/) Er hestimmt gemafl Artikel 27 den Zeitpunkt und den 

Ort der dort vorgesehenen Konf erenzen und trifft die 

zu ihrer Vorbereitung erf orderlichen l\1aBnahmen. 

g) Er unterbreitet der Regierung der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft Vorschlage für die Ernennung des General­
sekretars und der leitenden Bediensteten.

h) Ganz allgemein faBt er aile Beschlüsse für ein erfolg­
reiches Arheiten des Verhands.

Artikel 22 

Beschlüsse des Rats hedürf en der einfachen l\fehrheit der 
anwesenden Mitglieder, mit Ausnahme der in den Artikeln 20, 
27, 28 und 32 vorgesehenen Falle sowie der Ahstimmung über 
den Haushaltsplan und der Festsetzung der Beitrage eines 
jeden Staates. ln den beiden letzten Fallen ist eine Dreiviertel­
mehrheit der anwesenden l\:litglieder erforderlich. 
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Artikel 23 

(1) Das Verhandsbüro hat alle Auftrage und Aufgahen
zu erledigen, die ihm der Rat zuweist. Es wird vom General­
sekretar geleitet. 

(2) Der Generalsekretar ist dem Rat verantwortlich; er
sorgt f ür die Ausführung der Beschlüsse des Rats. 

Er legt dem Rat den Haushaltsplan zur Genehmigung �or 
und sorgt für dessen Ausführung. 

Er legt dem Rat alljahrlich Rechenschaft über seine Ge­
schaftsführung ab und unterbreitet ihm einen Bericht über 
die Tatigkeit und die Finanzlage des Verbands. 

(3) Der Generalsekretar und die leitenden Be�iensteten
werden auf Vorschlag des Rats von der Regierung der Schwei­
zerischen Eidgenossenschaft ernannt; diese legt die Einstel­
lungsbedingungen f est. 

Das Dienstrecht und die Ilesoldung der übrigen Be­
diensteten des Verhandshüros werden in der Verwaltungs­
und Finanzordnung f estgelegt. 

Artikel 24 

Die Regierung_der Schweizerischen Eidgenossenschaft üher­
wacht die Ausgaben des Büros des Internationalen Verhands 
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen sowie seine Rechnungs­
führung. Sie erstattet dem Rat alljahrlich einen Bericht über 
ihre Auf sichtstatigkeit. 

Artikel 25 

Die Einzelheiten der technischen und administrativen Zu­
sammenarbeit zwischen dem Verband zum Schutz von Pflan­
zenzüchtungen und den von den Vereinigten lnternationalen 
Büros zum Schutz des gewerblichen, literarischen und künst• 
lerischen Eigentums verwalteten Verbanden werden in einer 
Geschaftsordnung geregelt, die von der Regierung der Schwei­
zerischen Eidgenossenschaft im Einvernehmen mit den be­
teiligten Verhanden festgelegt wird. 
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Artikel 26 

(1) Die Ausgahen ùes Verhanùs werden wie folgt gedeckt:

a) aus den J ahresheitragen �er Verbandsstaaten,
b) aus der Vergütung für Dienstleistungen,
c) aus sonstigen Einnahmen.

(2) Zur Festlegung der Rohe ihres J ahresheitrags werden
die Verhandsstaaten in drei Klassen eingeteilt: 

1. Klasse fünf Einheiten, 
2. Klasse' - drei Einheiten,
3. Klasse - eine Einheit.

Jeder Verhandsstaat leistet seinen Beitrag nach l\Ia8gahe 
der Zahl der Einheiten der Klasse, der er angehort. 

(3) Der Wert der Beteilignngseinheit wird festgelegt, in­
dem für die hetref fende llaushahsperiode der Gesamthetrag 
der Ausgahen, die aus den Beitragen der Staaten zu decken 
sind., durch die Gesamtzahl der Einheiten geteilt wird. 

( 4) Jeder Verbandsstaat bezeichnet bei seinem Ileitritt
zum Ühereinkommen die Klasse., in die er eingereiht zu wer­
den wiinscht. Er kann jedoch spater erklaren, daB er in eine 
andere Klasse eingereiht zu werden wünscht. 

Diese Erklarung mnB spatestens sechs l\Ionate vor Ahlauf 
des Rechnungsjahres ahgegehen werden, das dem vorausgeht, 
für das die Anderung der Klasse wirksam wird. 

Artikel 27

(1) Dieses Ühereinkommen wird periodischen Revisionen
unterzogen, um Verbesserungen herheizuführen., die geeignet 
sind, das System des Verbands zu vervollkommnen. 

(2) Zu diesem Zweck finden alle fünf J ahre Konf erenzen
statt, sofern nicht der Rat mit Fünf sechstelmehrheit der an­
wesenden l\Iitglieder feststellt, daB eine solche Konf erenz zu 
einem f rüheren oder spateren Zeitpunkt stattfinden soll. 

(3) Die Konferenz ist nur dann beschluBfahig, wenn min­
destens die Half te der Verhandsstaaten auf ihr vertreten ist. 
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Die revidierte Fassung des Ahereinkommens hedarf zu 
ihrer Annahme der Fünfsechstelmehrheit der auf der Kon­
f erenz vertretenen Verhandsstaaten. 

( 4) Die revidierte Fassung tritt für die Verhandsstaaten,
die sie ratifiziert haben, in Kraft, wenn sie von fünf Sechsteln 
der Verhandsstaaten ratifiziert worden ist. Das lnkrafttreten 
erfolgt dreiBig Tage nach Hinterlegung der letzten Ratifika­
tionsurkunde. 1st jedoch die Fünfsechstelmehrheit der auf 
der Konf erenz vertretenen Verhandsstaaten der Ansicht, daB 
die revidierte -Fassung Anderungen enthalt, die so heschaff en 

sind, dall sie es den Verbandsstaaten, die diese Fassung nicht 
ratifizieren, unmoglich machen, im Verhaltnis zu den übrigen 
Verhandsstaaten an die f rühere Fassung gehunden zu hleiben, 
so erf o1gt das lnkrafttreten der revidierten Fassung zwei 
Jahre nach Ilinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde. 
In diesem Fall sind die Staaten, welche die revidierte Fassung 
ratifiziert haben, von <liesem Zeitpunkt <les lnkrafttretens an 
nicht mehr an die frühere Fassung gebunden. 

Artikel 28 

(1) Das Verbandsbüro bedient sich hei der Erfüllung
seiner Auf gahen der f ranzosischen, der deutschen und der 
englischen Sprache. 

(2) Die Sitzungen des Rats und die Revisionskonf erenzen
werden in diesen drei Sprachen ahgehalten. 

(3) Der Rat kann, soweit hierfür ein Bedürf nis hesteht,
mit eîner �Iehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mit­
glieder die Benutzung weiterer Sprachen heschlieBen. 

Artikel 29 

Die Verhandsstaaten hehalten sich das Recht vor, unter• 
einander zum Schutz von Pflanzenzüchtungen besondere Ah­
machungen zu treff en, soweit die se dem vorliegenden Üher­
einkommen nicht zuwiderlaufen. 
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Verhandsstaaten, die sich an solchen Abmachungen nicht 
heteiligt hahen, werden auf Antrag zum Beitritt zugelassen. 

Artikel 30 

(1) Jeder Verbandsstaat verpflichtet sich, aile fiir die An­
wendung dieses Übereinkommens notwendigen l\laBnahmen 
zu treffen. 

Er verpflich tet sich inshesondere, 
a) den Angehorigen der ührigen Verhandsstaaten die ge­

eigneten Rechtsmittel zu gewahrleisten, die ihnen eine
wirksame Wahrung der in diesem Ühereinkommen vor­
gesehenen Rechte ermoglichen;

b) eine hesondere Behorde für den Scl1utz von Pflanzen­
züchtungen einzurichten oder eine hereits hestehende
Behorde mit diesem Schutz zu beauftragen;

c) die offentliche Ilekanntmachung von !\Iitteilungen über
diesen Schutz, zumindest die periodische Veroff ent­
lichung des Verzeichnisses der erteilten Schutzrechte,
sicherzustellen.

(2) Ilesondere Vereinharungen konnen zwischen den Ver­
hanùsstaaten auch zum Zwecke der etwaigen gemeinsamen 
Inanspruchnahme von Stellen getroffen werden, welche die 
in Artikel 7 vorgesehene Prüf ung der neuen Sorten und die 
Zusammenstellung der erforderlichen Vergleichssammlungen 
und -unterlagen durchzuführen hahen. 

(3) Es hesteht Einverstandnis darüber, daB jeùer Staat hei
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitritts�rkunde ent• 
sprechend seinem innerstaatlichen Recht in der_ Lage sein 
muB� diesem Ühereinkommen Wirkung zu verleihe.;. 

Artikel 31 

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die auf der Pariser
Konferenz zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vertretenen 
Staaten bis zum zweiten Dezember neunzehnhundertzweiund­
sechzig zur Unterzeichnung auf. 
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(2) Dieses Übereinkommen hedarf der Ratifikation; die
Ratifikationsurkunden werden hei der Regierung der Fran­
zosischen Repuhlik hinterlegt; diese notifiziert die Hinter­
legung den Unterzeichnerstaaten. 

(3) 1st das Ühereinkommen von mindestens drei Staaten
ratifiziert worden, so tritt es zwischen diesen Staaten dreiBig 
Tage nach Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde in 
Kraft. Für jeden Staal, der es spater ratifiziert, tritt es dreiBig 
Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft. 

Artikel 32 

(1) Dieses ·Ühereinkommen liegt für die Nichtunterzeich­
nerstaaten nach l\1allgahe der Absatze (3) und (4) zum Bei- · 

tritt auf. 

(2) Die Beitrittsgesucàe werden an die Regierung der

Schweizerischen Ei<lgenossenschaft gerichtet; diese notifiziert 
sie den Verbandsstaaten. 

(3) Die Beitrittsgesuche werden vom Rat insbesondere
unter Berücksichtigung des Artikels 30 geprüft. 

lm Hinblick auf die Natur des zu fassenden Beschlusses 
wird der Ileitritt eines Nichtunterzeichnerstaates ahweichend 
von der für die Revisionskonferenzen aufgestellten Regel zu­
gelassen, wenn sein Beitrittsgesuch mit einer Mehrheit von 
vier Fünfteln der anwesenden Mitglieder angenommen wird. 

Bei der Ahstimmung müssen drei Viertel der Verhands .. 
staaten vertreten sein. 

(4) Wird der Beitritt zugelassen, so wird die Beitritts­
urkunde hei der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft hinterlegt; diese notifiziert die Hinterlegung den Ver­

bandsstaaten. 
Der Beitritt wird dreillig Tage nach Hinterlegung der Bei­

trittsurkunde wirksam. 
Artikel 33 

(1) Bei der Ratifikation des Ühereinkommens durch einen
Unterzeichnerstaat oder hei der Einreichung eines Beitritts-
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gesuches durch einen Nichtunterzeichnerstaat teilt der Staat 
im ersten Fall der Regierung der Franzosischen Republik, im 
zweiten Fall der Regierung der Schweizeriscl1en Eidgenossen­
schaft die Liste der Gattungen oder Arten mit, für die er sich 
zur Anwendung des Ühereinkommens nach l\Ia8gahe des Arti­
kels 4 verpflichtet. Bei den in Artikel 4 Ahsatz 4 hezeichneten 
Gattungen oder Arten gibt er auBerdem an, oh er beahsich­
tigt, von der dort eingeraumten Beschrankungshef ugnis Ge­
hrauch zu machen. 

(2) J eder Verhandsstaat, der spater heschlieBt, das Oher­
einkommen auf weitere Gattungen o<ler Arten anzuwen<len, 
übermittelt der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft und dem Verbandshüro spatestens dreiBig Tage vor 
Inkrafttreten seines Ileschlusses ehenfalls die in Ahsatz (1)

hezeichneten Angahen. 

(3) Die Regierung der Franzosischen RepuLlik oder die
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft leitet die 
in den Ahsatzen (1) und (2) Lezeichneten Angahen sofort an 
aile Verhandsstaaten weiter. 

Artikel 34 

(1) Jeder Verhandsstaat erklart hei der Unterzeichnung,
der Ratifikation oder <lem Beitritt, oh das Übereinkommen 
auf aile oder einzelne seiner lloheitsgebiete ocler auf einen, 
mehrere o<ler ail� Staaten oder Hoheitsgehiete anwendbar ist, 
für die er Vertrage zu schlieBen hef ugt ist. 

Er kaon diese Erklarung in jedem spateren Zeitpunkt 
durch eine Notifikation an' die Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft erganzen. Die Notifikation wird dreiBig 
Tage nach ihrem Empf ang durch diese Regierung wirksam. 

(2) Die Regierung, welche die in Ahsatz (1) hezeich�eten
Erklarungen o<ler Notifikationen entgegengenommen hat, 
unterrichtet aile Verhan<lsstaaten. 
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Artikel 35 

Ungeachtet des Artikels 6 kaon jeder Verbandsstaat, ohne 
daB daraus den ührigen Verhandsstaaten eine Verpflichtung 
erwachst, das in Artikel 6 vorgesehene Erfordernis der Neu­
heit in hezug auf die bei · lnkraf ttreten dieses Ühereinkom­

mens für diesen Staat vorhandenen, aher erst kurz zuvor 
gezüchteten Sorten einschranken. 

Artikel 36 

(1) 1st im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Überein­
kommens für einen Verhandsstaat die Sortenbezeichnung 
einer in diesem Staat geschützten neuen Sorte für den Züchter 
oder seinen Rechtsnachfolger in diesem Staat ais Fabrik- oder 
llandelsmarke für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse im 
Sinne des �farkenrechts geschützt, so kaon er entweder auf 
den :r.Iarkenschutz verzichten oder an Stelle der hisherigen 
eine nene Sortenhezeichnung für die Sorte hinterlegen. Wird 
eine neue Sortenhezeichnung nicht hinnen sechs ltlonaten 
hinterlegt, so kann der Züchter oder sein Rechtsnachfolger 
für die genannten Erzeugnisse nicht mehr ein Recht aus der 
Fabrik- oder Handelsmarke geltend macben. 

(2) Wird eine neue Sortenbezeichnung für die Sorte e1n­
getragen, so kaon der Züchter oder sein Rech tsnachfo)ger den 
Personen, die vor lnkrafttreten dieses Ühereinkommens zur 
Benutzung der hisherigen Sortenbezeichnung verpflichtet 

waren, diese Benutzung erst ein J ahr nach Veroffentlichung 
der Eintragung der neuen Sortenbezeichnung untersagen. 

Artikel 37 

Dieses Obereinkommen laBt Rechte unheriihrt, die auf 
Grund des inner·staatlichen Rechts der Verbandsstaaten oder 
inf olge von Übereinkünften zwiscl1en diesen Staaten erworhen 
worden sind. 
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Artikel 38 

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Ver­
bandsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses 
Ohereinkommens, die nicht im Verhandlungsweg heigelegt 
worden ist, wird auf Begehren eines der heteiligten Staaten 
dem Rat unterhreitet, der sich hemüht, eine Einigung zwjschen 
diesen Staaten herheizufiihren. 

· (2) Wird eine solche Einigung nicht hinnen sechs l\1onaten
nach dem Zeitpunkt erzielt, in dem der Rat mit der Streitigkeit 
hef aflt worden ist, so wird cliese auf einfaches Begehren eines 
der heteiligten Staaten einem Schiedsgericht unterbreitet. 

(3) Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern.
Sind zwei Staaten an der Streitigkeit beteiligt, so ernennt

jeder Staal einen Schiedsrichter. 
_ Sind mehr ais zwei Staaten an der Streitigkeit heteiligt, 
so werden zwei der Schiedsrichter von den heteiligten Staaten 
im gemeinsamen Einvernehmen ernannt. 

llahen die heteiligten Staaten die Schiedsrichter nicht 
binnen zwei Monaten nach dem Zeitpunkt ernannt, in dem 
ihnen <las Verbandshüro das Begehren auf Einsetzung des 
Schiedsgerichts notifiziert hat, so kann jeder heteiligte Staal 
den Prasidenten des lnternationalen Gerichtshofs um Vor­
nahme der erf orderlichen Ernennungen er�uchen. 

Der Obmann wird in allen Fallen von dem Prasidenten 
des Internationalen Gerichtshof s ernannt. 

1st der Prasident Angehoriger �ines der an der Streitig­
keit heteiligten Staaten, so nim1nt der Vizeprasident die ohen 
hezeichneten Ernennungen vor, sofern er nicht selbst An­
gehoriger eines der an der Streitigkeit heteiligten Staaten ist. 
ln diesem Fall obliegt die Vornahme dieser Ernennung dem 
l\Iitglied des Gerichtshofs, das selbst nicht Angehoriger eines 
der an der Streitigkeit beteiligten Staaten ist und von dem 
Prasidenten bezeichnet wird. 

(4) Der Schiedsspruch ist endgültig und für die beteiligten
Staaten verhindlich. 



(5) Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selhst, sofern
nicht die heteiligten Staaten etwas anderes vereinharen. 

(6) Jeder an der Streitigkeit heteiligte Staat tragt die
Kosten seiner Vertretung vor dem Schiedsgericht; die sonsti­
gen Kosten werden zu gleichen Teilen von jedem der Staaten 
getragen. 

Artikel 39 

Bei der Unterzeichnung des Ühereinkommens, hei seiner 
Ratifikation oder bei dem Beitritt zu dern Ühereinkommen 
sind Vorhehal te nicht zulassig. 

Artikel 40

(1) Dieses Ühereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit
geschlossen. 

(2) Kündigt ein Verbandsstaat das Ühereinkommen, so
wird die Kündigung vorbehaltlich des Artikels 27 Absatz ( 4} 
ein J ahr nach dem Tag wirksam, an dem die Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaf i sie den anderen Verbands­
staaten notifiziert hat. 

(3) Jeder Verbandsstaat kaon jederzeit erklaren, daJ3 das
Übereinkommen auf einen bestimmten Teil seiner Hoheits­
gebiete oder auf hestimmte Staaten oder Hoheitsgehiete für 
die er auf Grund des Artikels 34 eine Erklarung abgegehen 
hat, nicht mehr anwendbar ist. Die neue Erklarung wird ein 
Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Regierung der Schwei­
zerischen Eidgenossenschaft sie den anderen Verbandsstaaten 
notifiziert hat. 

(4) Diese Kündigungen und Erklarungen lassen die Rechte
unberührt, die vor Ablauf der in den Absatzen (2) und (3) 
festgesetzten Frist im Rahmen dieses Ühereinkommens er­
worben worden sind: 
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Artikel 41 

(1) Dieses Obereinkommen ist in einer Urschrift in f ran­
zosischer Sprache ahgefaBt, die im Archiv der Regierung der 
Franzosischen Repuhlik hinterlegt wird. 

(2) Die Regierung der Franzêisischen Repuhlik leitet den
Regierungen aller anderen Unterzeichnerstaaten eine beglau­
higte Ahschrif t zu. 

(3) Amtliche Ohersetzungen dieses Ühereinkommens wer­
den in deutscher, englischer, italienischer, niederlandischer 
und spanischer Sprache hergestellt. 

Zu Urkund dessen hahen die hierzu ernannten Bevoll­
machtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehoriger Form 
hef undenen Vollmachten dieses Obereinkommen unterschrie­
hen und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen zu Paris am zweiten Dezemher neunzehnhun­
derteinundsechzig. 
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

gez.: G. v. HAEFTEN 

Für Belgien 

Joseph MURMANN 

Hans SCHADE 

gez.: A. BAYOT 

Für Frankreich 
gez.: Henri FERRU 

Für Italien 

ln meiner Eigenschaft als Bevollmachtigter erklare ich, 
daB die Regierung der ltalienischen Repuhlik auf Grond 
der ihr in Artikel 4 Absatz (5) clieses Ühereinkommens 
eingeraumten Befugnis beschlieBt, in hezug auf den Schutz 
von Pflanzenziichtungen die Artikel 2 und 3 der Pariser 
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerhlichen Eigen� 
tums anzuwenden. 

gez.: TALAMO 

Für die Niederlande 

gez.: F. E. NIJDAM 

Das Obereinkommen wurde gemaB Artikel 31 Ahsatz (1) 
am 26. Novemher 1962 von den Bevollmachtigten Da.ne• 

marks und des V ereinigten Konigreichs GroBbri tan-
niens und Nordirlands; 

am 30. November 1962 vom Bevollmachtigten der Schweiz 
1n Paris unterzeichnet. 

Der Unterschrift des danischen Bevollmachtigten ging fol­
gende Erklarung voran: «Bei der Unterzeichnung dieses Üher­
einkommens erklare ich, daB meine Unterschrift Gronland 
und die Faroer nicht engagiert». 
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ANLAGE 

Liste gemaB Artikel 4 Absatz (3) 

Arten, die innerl.alb der einzelnen Gattungen 

zu sch.ützen sind 

1 - Weizen 

2 

3 

Gerste 

Hafer 

o<ler Reis 
4 l\fais 
5 Kartoffel 
6 Erhse 

7 Doline 

8 Luzerne 
9 Rotklee 

10 Weidelgras 

Il Gartensalat 

12 Apfelbaum 
13 Rose 
oder Gartennelke 

Triticum aestivum L. ssp. vulgare 
(VILL, HOST) �IAC KAY 
Triticum durum DESF. 
Hordeum vulgare L. s. lat. 

Avena saliva L.

Avena hyzantina C. KOCH 
Oryza sativa L. 
Zea Mays L. 
Solanum tuberosum L. 
Pisum sativum L. 

Phaseolus vulgaris L. 

Phaseolus coccineus L.

l\ledicago varia J\tfARTYN 
Trifolium pratense L.

Lolium sp. 
Lactuca sativa L. 

Malus domestica BORKH 
Rosa hort. 
Dianthus caryophyllus L. 

Fallt die Wahl auf zvei alternativ aufgeführte Gattungen 
(Nr. 3 oder Nr. 13), so zihlen diese nur als eine Gattung. 
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